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* Info: Auch der Eurasische Luchs (Lynx lynx) breitet sich in Mitteleuropa wieder aus, allerdings sehr langsam. Die nächsten 
Luchsvorkommen sind im Pfälzerwald, wo aktuell (2016-2017) ein Wiederansiedlungsprojekt stattfindet. Die Ausbreitung des 
Luchses ist weit weniger ausgeprägt als die des Wolfes; dennoch ist es nicht unmöglich, dass auch ein Luchs in Luxemburg 
auftauchen und für Nutztierrisse verantwortlich sein könnte. Da der Luchs wie der Wolf einen strengen Schutzstatus genießt, 
gilt die hier beschriebene Prozedur bezüglich der Entschädigung im Falle von gerissenen Nutztieren auch für den Luchs. 

Anhang 7: Risse von Nutztieren durch Großraubtiere*: Entschädigungsprozedur 
 

Hinweise auf einen Riss durch 
Großraubtiere 

 

Schnellstmögliche Meldung bei der ANF 

Kadaver vorhanden 
ja nein 

Klare Hinweise auf 
Wolf / Luchs ? 

• Ausfüllen des Schadensprotokolls mit 
Antrag auf finanzielle Entschädigung 

• Untersuchung aller vorhandenen 
Spuren 

ja 

nein 

Wolf / Luchs  
ausgeschlossen 

Verursacher klar:  
Wolf / Luchs 

Verursacher unklar 

• Beprobung (Speichel an Bisswunden, 
Haare, Kot) 

• Versand an das Senckenberg  
Forschungsinstitut zwecks DNA-Analyse 

Resultat klar:  
Wolf / Luchs  

ausgeschlossen 
Resultat klar:  
Wolf / Luchs 

Resultat unklar 
Wolf / Luchs nicht auszuschließen 

Entschädigung 100%  Entschädigung 75%  Keine Entschädigung 

Begutachtung vor Ort durch die ANF 
innerhalb von 24 Stunden 


